
ANHANG 241

WICHTIG FÜ R DIE EINZAHLUNG DER PRÄMIE

53.ZK.241 (96.05)

Für den Fall, daß die Bezahlung der einmaligen Prämie nicht innerhalb der im § 5 Pkt.1 der
Versicherungsbedingungen genannten Frist von 14 Tagen erfolgt, machen wir von unserem
gesetzlichen Rücktrittsrecht Gebrauch. Der Vertrag erlischt daher mit Ablauf dieser Frist.
 


